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kombinationen
Kunststoffgeflecht flach mokka

combinations
with synthetic wicker flat mocca

rIOS
Stapelsessel stacking armchair

Seite page 17

salta
Stapelsessel stacking armchair

Seite page 12

Muna
Stapelsessel stacking armchair

Seite page 15

Agra
Sessel armchair

Seite page 16

Rios
Stapelstuhl stacking chair

Seite page 17

Muna
Stehtisch bar table

Seite page 42

rabat
Stapelsessel stacking armchair

Seite page 12

como
2-Sitzer Bank 2-seater bench

Seite page 14

muna
Tisch table

Seite page 41

bedford
Tisch table

Seite page 40

swing
Rocking Bed

Seite page 96
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muna
Kissentruhe cushion chest

Seite page 138

muna
Geflechtliege wicker sunlounger

Seite page 114

rios
Geflechtliege wicker sunlounger

Seite page 114

como Bartisch halbhoch 
bar table medium height

Seite page 42

luna
Barhocker/-stuhl bar stool/chair

Seite page 42

como
Barhocker bar stool

Seite page 42

bedford
Beistelltisch  side table

Seite page 104

Pflanzkübel
planter

Seite page 139

domino
Sitzelement lounge element

Seite page 67

brisbane
Sessel armchair

Seite page 70

brisbane
2-sitzersofa 2-seater settee

Seite page 70

tower
Sitzelement lounge element

Seite page 94
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kombinationen
Kunststoffgeflecht rund
in Loomoptik camel

combinations
synthetic wicker, round
in loom appearance camel

canberra
Sessel armchair

Seite page 22

melbourne
Sessel armchair

Seite page 24

nelson
Bartisch bar table

Seite page 44

adelaide
Liege sunlounger

Seite page 119

Pflanzkübel
planter

Seite page 139

canberra
Beistelltisch  side table

Seite page 105

canberra
Tisch table

Seite  page 40

Nelson
Barhocker bar stool

Seite  page 44

Nelson
Sideboard sideboard

Seite  page 138

Adelaide
Doppelliege twin sunlounger

Seite  page 138

sydney
Stapelsessel stacking armchair

Seite page 23

melbourne
2-Sitzer Bank 2-seater bench

Seite page 25

auckland
Rollenliege sunlounger with wheels

Seite page 118

albany
Beistelltisch side table

Seite page 105
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kombinationen
Kunststoffgeflecht rund
in Loomoptik mokka

combinations
synthetic wicker, round
in loom appearance mocca

canberra
Sessel armchair

Seite page 22

sydney
Stapelsessel stacking armchair

Seite page 23

melbourne
Sessel armchair

Seite page 25

happy
Chill-Insel chill island

Seite page 95

auckland
Rollenliege sunlounger with wheels

Seite page 118

albany
Beistelltisch side table

Seite page 105

canberra
Tisch table

Seite page 40

melbourne
2-Sitzer Bank 2-seater bench

Seite page 25

Richmond
Stuhl chair

Seite page 22

canberra
Beistelltisch  side table

Seite page 105

Richmond
Bank  bench

Seite page 22
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kombinationen
Kunststoffgeflecht rund
in Loomoptik schwarz

combinations
synthetic wicker, round
in loom appearance black

limbo
Tisch table

Seite page 83

canberra
Sessel armchair

Seite page 23

eve
Sofa sofa

Seite page 98

albany
Beistelltisch side table

Seite page 105

twins
Sofa/Insel  sofa/island

Seite page 84

single
Relaxsessel  lounger

Seite page 84

limbo
Sessel armchair

Seite  page 82

mia
Lounge-Sessel lounge chair

Seite  page 80

limbo
Sofa sofa

Seite page 83

melbourne
Sessel armchair

Seite page 24

auckland
Rollenliege sunlounger with wheels

Seite page 118

mia
Liege sunlounger

Seite  page 81

mia
Stuhl chair

Seite  page 29

mia
Lounge-Sofa lounge sofa

Seite  page 81



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

§ 1 Geltung

1.	 Diese Bedingungen gelten für alle unsere Angebote, Kauf-, Werk-
lieferungs-, und ähnliche Verträge.

2.	 Abweichende Vereinbarungen und Bedingungen sind nur verbind-
lich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

3.	 Kreuzen sich zwei Bestätigungsschreiben, die abweichende 
Bestimmungen enthalten, gilt das unsere.

§ 2 Angebote und Aufträge

1.	 Unsere Angebote sind freibleibend.
2.	 Aufträge werden für uns verbindlich, wenn sie vom Hersteller 

schriftlich bestätigt oder stillschweigend angenommen worden 
sind. Mündliche Zusicherungen oder Nebenabreden sind für uns 
nur verbindlich ,wenn sie in der Bestätigung, schriftlich wiederholt 
worden sind.

3.	 Werden uns nach Abschluß des Vertrages Tatsachen bekannt, die 
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers begründen, kommt 
insbesondere der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, sind wir 
berechtigt, abweichend von getroffenen Zahlungsvereinbarungen 
die Lieferung von einer Sicherstellung oder einer Vorauszahlung 
abhängig zu machen oder vom Vertrag zurückzutreten. Mit dem 
Besteller vereinbarte Lieferfristen verlängern sich auf 6 Wochen 
ab dem Zeitpunkt der erfolgten Sicherstellung oder Vorauszah-
lung.

4.	 Muster, Abbildungen und sonstige Angaben über Beschaffenheit 
unserer Waren gelten vorbehaltlich zumutbarer Modelländerun-
gen, die den Verwendungszweck nicht beeinträchtigen. Gering-
fügige Abweichungen in der Farbe der Hölzer und Polsterstoffe 
behalten wir uns vor. Leihweise bestellte Muster werden berech-
net, wenn sie uns nicht innerhalb von 8 Wochen zurückgeliefert 
werden.

§ 3 Preise 

1.	 Unsere Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich der Kosten der 
Verpackung, Fracht und Montage.

2.	 Unsere Preise beruhen auf den Materialkosten und tariflichen 
Lohnkosten im Zeitpunkt des Angebotes.

  	 Erhöhen sich diese Kosten bis zur Lieferung, so sind wir berech-
tigt, im Ausmaß der Verteuerung, höhere Preise zu berechnen. 
Wir verweisen auf unsere am Tage der Lieferung gültigen Preis-
listen. Die mit Nichtkaufleuten schriftlich vereinbarten Festpreise 
haben eine Gültigkeit von vier Monaten, sofern wir uns keine 
kürzere Geltungsdauer vorbehalten haben.

§ 4 Lieferung 

1.	 Die Lieferungen erfolgen ab Werk auf Gefahr des Auftraggebers, 
auch wenn Versand und Montage von uns übernommen worden 
sind.

2.	 Teillieferungen und -leistungen müssen vom Besteller ange-
nommen werden. Die ihm zustehenden Rechte bleiben jedoch 
unberührt.

3.	 Erklärt der Besteller, die Lieferung zu dem von uns bestätigten 
Lieferzeitpunkt nicht annehmen zu können, wird der vereinbarte 
Werklohn/Kaufpreis mit den Fristen des § 6 Ziffer 2. fällig. Die 
Ware lagert auf Gefahr des Bestellers. Wir sind berechtigt, die 
Ware bei einer Spedition anzuliefern, die auf Kosten und Gefahr 
des Bestellers die Lagerung und den Weitertransport übernimmt.

4.	 Die Kosten für eine vergebliche Anlieferung, die wir nicht zu 
vertreten haben, und für die dadurch entstehenden Lohn- und 
Reisekosten unserer Monteure, trägt der Besteller.

5.	 Mehrkosten infolge bauseitiger Maßänderungen oder Umstände 
die bei unserem Aufmaß nicht gegeben waren, gehen zu Lasten 
des Auftraggebers.

§ 5 Lieferfristen 

1.	 Die von uns genannten Lieferfristen, insbesondere Lieferwochen, 
sind Zirkaangaben und können bis zu einem Monat überschritten 
werden, es sei denn, dass wir eine bestimmte Lieferfrist ausdrück-
lich schriftlich zugesichert haben.

2.	 Die Nichteinhaltung der Monatsfrist oder der zugesicherten Lie-
ferfrist berechtigt den Auftraggeber zur Geltendmachung der ihm 
zustehenden Rechte erst, wenn er eine angemessene, mindes-
tens acht Werktage betragende Nachfrist gesetzt hat.

3.	 Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignis-
se, wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen, Brand usw. 
befreien den Verkäufer für die Dauer der Auswirkungen oder im 
Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht.

4.	 Bei Leistungsverzug oder einer vom Verkäufer zu vertretenden 
Unmöglichkeit der Leistung kann der Käufer unter angemessener 
Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Im übrigen beschränkt sich 
der Anspruch des Käufers auf den Ersatz nachgewiesener Mehr-
kosten (Deckungskauf). Dieser setzt voraus, dass dem Verkäufer 
dies unter Wahrung einer angemessenen Frist - vom Zeitpunkt 
des Verzugs oder der Unmöglichkeit der Leistung angerechnet 
- schriftlich angezeigt wird. Dabei sind mindestens drei Vergleich-
sangebote einzuholen. Darüber hinausgehendeSchadensersatz-
ansprüche sind ausgeschlossen. Bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit des Verkäufers beschränken sich die Ersatzansprüche auf 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden.

5.	 Abweichend von Ziffer 4 haften wir gegenüber dem Personenkreis 
des § 24 AGB-Gesetz, insbesondere Kaufleuten, stets nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und zwar bis zur Höhe des Wa-
renwertes. Sonstige Schadenersatzansprüche wegen Leistungs-
verzug oder Unmöglichkeit sind ausgeschlossen.

§ 6 Zahlung

1.	 Die Rechnung wird über jede Sendung gesondert unter dem 
Datum des Versandtages der Ware erteilt. Vereinbarte Zahlungs-

fristen beginnen mit diesem Tage zu laufen.
2. 	 Der Kaufpreis ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu zahlen.
3.	 Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt nur 

zahlungshalber und bedarf der Zustimmung des Verkäufers, Dis-
kont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer, sofern nichts 
anderes vereinbart wird. Unsere Vertreter sind nicht zum Inkasso 
berechtigt.

4.	 Der Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer, der Kaufmann im Sinne 
	 des Handelsgesetzbuches ist, vom Fälligkeitstage an und vom 

Käufer, der kein Kaufmann ist, ab Verzug Zinsen in Höhe der von 
ihm selbst zu zahlenden Kreditkosten, mindestens aber von 3 
% über dem Diskont- bzw. Basiszinssatz, jeweils zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer, zu berechnen; die Geltendmachung 
weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

5.	 Bei Zahlungsverzug; Scheck- oder Wechselprotest, ist der 
Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse 
auszuführen, alle offenstehenden Rechnungsbeträge sofort fällig 
zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenomme-
ner Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.       

6.	 Die  vertraglichen Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, 
wenn sich eine Mängelrüge in einem gemäß § 459 Abs. 1 Satz 2 
BGB als unerheblich zu bezeichnenden Umfange als berechtigt 
erweist. Im übrigen darf der Käufer im Falle einer fristgerecht 
erhobenen, berechtigten Mängelrüge fehlerhafter Ware im Sinne 
von § 459 Abs. 1 BGB nur den Teil der Kaufsumme vorläufig 
einbehalten, der dem Rechnungsbetrag des ordnungsgemäß 
gerügten Teils der Lieferung entspricht.

7.	 Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, 
als es sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forde-
rungen handelt. 

§ 7 Beschaffenheit, Gewährleistung 

1.	 Offensichtliche Mängel sind in jedem Falle unverzüglich, spä-
testens innerhalb von 5 Werktagen schriftlich zu rügen. Die Frist 
beginnt mit dem Eingang der Ware beim Käufer.

2.	 Nicht offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach ihrer Ent-
deckung, spätestens innerhalb von 5 Werktagen zu rügen. Die 
Untersuchungspflichten nach § 377 HGB bleiben bestehen.

3.	 Ergänzend gilt, daß zugesicherte Eigenschaften im Sinne von 
§ 459 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches als Zusicherung 
ausdrücklich zu kennzeichnen sind.

4.	 Die Ansprüche des Käufers bei fehlerhafter Lieferung beschrän-
ke sich auf das Recht zur Nachbesserung oder Nachlieferung 
fehlerfreier Ware in angemessener Frist. Schlägt diese fehl, so 
bleibt ihm das Recht zur Wandlung oder Minderung: Weiterge-
hende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Auch in 
diesen Fällen ist die Haftung auf den im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses voraussehbaren Schaden begrenzt. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen.

5.	 Reklamationen sind nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich erfol-
gen.

§ 8 Eigentumsvorbehalte

1.	 Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und 
Tilgung aller aus der  Geschäftsverbindung bestehenden For-
derungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand 
noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware Eigentum 
des Verkäufers. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer 
zur Rücknahme der Vorbehaltsware noch Mahnung berechtigt 
und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.

2.	 Wird Vorbehaltsware vom Käufer allein oder zusammen mit 
nicht dem Verkäufer gehörender Ware, veräußert, so tritt der 
Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden 
Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen 
Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt 
die Abtretung an.

3.	 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder 
zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsge-
mäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und 
ermächtigt, daß die Forderungen im Sinne von Abs. 2 auf den 
Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über 
die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungs-
übereignung ist der Käufer nicht berechtigt.

4.	 Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Wider-
rufs zur Einziehung der gemäß Abs. 2 abgetretenen Forderungen. 
Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen 
Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflich-
tungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des 
Verkäufers hat 	 der Käufer die Schuldner der abgetretenen 
Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; 
der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch 
selbst anzuzeigen.

5.	 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehalts-
ware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Käufer den 
Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

6.	 Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Konkur-
ses, eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfah-
rens erlöschen das Recht auf Weiterveräußerung, zur Verwen-
dung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung 
zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- 
oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.

7. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderun-
gen um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer insoweit zu Rücküber-
tragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung 
aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung 
gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen 
Forderungen an den Käufer über.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand   

1.	 Erfüllungsort für die Zahlung des Kaufpreises sowie für die sons-
tigen Leistungen des Käufers ist stets der Ort der gewerblichen 
Niederlassung des Verkäufers.

2.	 Gerichtsstand für Kaufleute ist der Ort der gewerblichen Nieder-
lassung des Verkäufers.

BeGa
der Name steht für Qualität

Als Ansprechpartner für
Gastronomen und Wirte sowie
Architekten, Planungsbüros und
Objekteinr ichter bieten wir  die
passenden Sitzmöbel für  den
Outdoorbereich, Innenräume
und Öffent l iche Anlagen.

Mit  unserer Vie l fa l t  an Tischen, 
Stühlen und Bänken gestal ten
wir  jede Räumlichkeit  indiv iduel l
und den Ansprüchen entsprechend.
Wir bieten die passenden
Model le für  jede Raumgröße,
St i l r ichtung oder Wetter lage.

Für ein perfektes Ergebnis
sorgen dabei  n icht nur die
anspruchsvol len Model le und
hochwert igen Mater ia l ien,
sondern auch unsere jahrelange
Erfahrung.
Bereits sei t  1984 unterstützen
wir  a ls Famil ienunternehmen
unsere Kunden bei  der Planung
von Einr ichtungen, gestal ten und 
l iefern Produkte oder arbeiten
bestehende Objekte auf.

BeGa Vertr iebs GmbH

Oberasbach 4

91710 Gunzenhausen

Tel . :  (09831) 70 78

Fax.:  (09831) 22 17

info@bega-beisser.de

w w w . bega-beisser. d e

Unsere Leistungen

Kundenservice
Wenn unsere Kunden bei der Wahl der optimalen Inneneinrichtung 
oder der Anzahl einer Außenbestuhlung eine zweite Meinung benöti-
gen, helfen wir natürlich gerne mit unserer jahrelangen Einrichtungs-
erfahrung weiter. Selbstverständlich führen wir auch direkt vor Ort ein 
ausführliches Gespräch mit unseren Kunden und gehen alle Details 
durch, damit wir gemeinsam die passenden Tische, Stühle oder 
Bänke aus unserem vielfältigen Sortiment für Ihre Gastronomieein-
richtung finden. 
Gerne können Sie sich auch in unseren Ausstellungsräumen umsehen 
und zu neuen Ideen inspirieren lassen.
Mit uns an Ihrer Seite, können Sie auf ein verlässliches, erfahrenes 
Team im Bereich Gastronomieeinrichtungen zählen.

Außenmöblierung
Ob gemütliche Sofas mit Sesseln oder klassische Stühle und Tische, 
mit unseren Möbeln für Outdoorbereiche halten Sie auch den näch-
sten Klimawechsel entspannt durch. 
Gerne sprechen wir mit Ihnen über Möglichkeiten einer Außenbestuh-
lung Ihrer Terrasse oder Ihres Biergartens und informieren Sie über 
aktuelle Kollektionen. Auch in Wellness- oder Badebereichen können 
mit unseren Sonnenliegen und Stühlen entspannen. 
Genießen Sie die warmen Sonnenstrahlen im Sommer oder eiskalte 
Tage im Winter mit Design und Komfort!

Innenraumgestaltung
Sie haben sich ein stimmiges Konzept für die Innenmöblierung über-
legt, finden aber nirgendwo die passenden Möbel? 
Dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse. Aus un-
serer breiten Kollektion an Stühlen, Bänken und Tischen wählen Sie 
zwischen trendigen und modernen oder klassischen und eleganten 
Einrichtungen - ganz nach Ihrem Geschmack. Auch für den rustikalen 
Brauerei- oder Barbesitzer haben wir tolle Vorschläge.
Zusätzlich bieten wir Ihnen an, aus einem vielfältigen Angebot Stoffe 
und Farben für Stühle selbst auszuwählen, damit das fertige Ergebnis 
100%ig Ihren Vorstellungen und Ihrem Konzept entspricht.  Bänke 
und Tische lassen wir für Sie nach Maß fertigen.
Sie erhalten das optimale Spiel aus Formen und Farben, perfekt ab-
gestimmt auf Ihr individuelles Raumkonzept.

Aufpolstern & Aufarbeiten
Wir verleihen Ihrer Gastronomieeinrichtung ein neues Aussehen.
Durch Aufpolstern, Neubeziehen und Aufarbeiten Ihrer Einrichtungs-
möbel wird das Grundkonzept und der Stil eines Raumes nicht verän-
dert. 
Um Ihnen eine lange Lebensdauer versprechen zu können, verwenden 
wir bei den Polsterarbeiten Schaumstoff/Polsterwatte und Bezüge be-
ster Qualität. Handwerkliches Können und jahrelange Erfahrung sind 
Grundvoraussetzung für ein hervorragendes Ergebnis.
Bringen Sie neues Leben in Ihre gebrauchten Möbel!



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

§ 1 Geltung

1.	 Diese Bedingungen gelten für alle unsere Angebote, Kauf-, Werk-
lieferungs-, und ähnliche Verträge.

2.	 Abweichende Vereinbarungen und Bedingungen sind nur verbind-
lich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

3.	 Kreuzen sich zwei Bestätigungsschreiben, die abweichende 
Bestimmungen enthalten, gilt das unsere.

§ 2 Angebote und Aufträge

1.	 Unsere Angebote sind freibleibend.
2.	 Aufträge werden für uns verbindlich, wenn sie vom Hersteller 

schriftlich bestätigt oder stillschweigend angenommen worden 
sind. Mündliche Zusicherungen oder Nebenabreden sind für uns 
nur verbindlich ,wenn sie in der Bestätigung, schriftlich wiederholt 
worden sind.

3.	 Werden uns nach Abschluß des Vertrages Tatsachen bekannt, die 
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers begründen, kommt 
insbesondere der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, sind wir 
berechtigt, abweichend von getroffenen Zahlungsvereinbarungen 
die Lieferung von einer Sicherstellung oder einer Vorauszahlung 
abhängig zu machen oder vom Vertrag zurückzutreten. Mit dem 
Besteller vereinbarte Lieferfristen verlängern sich auf 6 Wochen 
ab dem Zeitpunkt der erfolgten Sicherstellung oder Vorauszah-
lung.

4.	 Muster, Abbildungen und sonstige Angaben über Beschaffenheit 
unserer Waren gelten vorbehaltlich zumutbarer Modelländerun-
gen, die den Verwendungszweck nicht beeinträchtigen. Gering-
fügige Abweichungen in der Farbe der Hölzer und Polsterstoffe 
behalten wir uns vor. Leihweise bestellte Muster werden berech-
net, wenn sie uns nicht innerhalb von 8 Wochen zurückgeliefert 
werden.

§ 3 Preise 

1.	 Unsere Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich der Kosten der 
Verpackung, Fracht und Montage.

2.	 Unsere Preise beruhen auf den Materialkosten und tariflichen 
Lohnkosten im Zeitpunkt des Angebotes.

  	 Erhöhen sich diese Kosten bis zur Lieferung, so sind wir berech-
tigt, im Ausmaß der Verteuerung, höhere Preise zu berechnen. 
Wir verweisen auf unsere am Tage der Lieferung gültigen Preis-
listen. Die mit Nichtkaufleuten schriftlich vereinbarten Festpreise 
haben eine Gültigkeit von vier Monaten, sofern wir uns keine 
kürzere Geltungsdauer vorbehalten haben.

§ 4 Lieferung 

1.	 Die Lieferungen erfolgen ab Werk auf Gefahr des Auftraggebers, 
auch wenn Versand und Montage von uns übernommen worden 
sind.

2.	 Teillieferungen und -leistungen müssen vom Besteller ange-
nommen werden. Die ihm zustehenden Rechte bleiben jedoch 
unberührt.

3.	 Erklärt der Besteller, die Lieferung zu dem von uns bestätigten 
Lieferzeitpunkt nicht annehmen zu können, wird der vereinbarte 
Werklohn/Kaufpreis mit den Fristen des § 6 Ziffer 2. fällig. Die 
Ware lagert auf Gefahr des Bestellers. Wir sind berechtigt, die 
Ware bei einer Spedition anzuliefern, die auf Kosten und Gefahr 
des Bestellers die Lagerung und den Weitertransport übernimmt.

4.	 Die Kosten für eine vergebliche Anlieferung, die wir nicht zu 
vertreten haben, und für die dadurch entstehenden Lohn- und 
Reisekosten unserer Monteure, trägt der Besteller.

5.	 Mehrkosten infolge bauseitiger Maßänderungen oder Umstände 
die bei unserem Aufmaß nicht gegeben waren, gehen zu Lasten 
des Auftraggebers.

§ 5 Lieferfristen 

1.	 Die von uns genannten Lieferfristen, insbesondere Lieferwochen, 
sind Zirkaangaben und können bis zu einem Monat überschritten 
werden, es sei denn, dass wir eine bestimmte Lieferfrist ausdrück-
lich schriftlich zugesichert haben.

2.	 Die Nichteinhaltung der Monatsfrist oder der zugesicherten Lie-
ferfrist berechtigt den Auftraggeber zur Geltendmachung der ihm 
zustehenden Rechte erst, wenn er eine angemessene, mindes-
tens acht Werktage betragende Nachfrist gesetzt hat.

3.	 Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignis-
se, wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen, Brand usw. 
befreien den Verkäufer für die Dauer der Auswirkungen oder im 
Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht.

4.	 Bei Leistungsverzug oder einer vom Verkäufer zu vertretenden 
Unmöglichkeit der Leistung kann der Käufer unter angemessener 
Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Im übrigen beschränkt sich 
der Anspruch des Käufers auf den Ersatz nachgewiesener Mehr-
kosten (Deckungskauf). Dieser setzt voraus, dass dem Verkäufer 
dies unter Wahrung einer angemessenen Frist - vom Zeitpunkt 
des Verzugs oder der Unmöglichkeit der Leistung angerechnet 
- schriftlich angezeigt wird. Dabei sind mindestens drei Vergleich-
sangebote einzuholen. Darüber hinausgehendeSchadensersatz-
ansprüche sind ausgeschlossen. Bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit des Verkäufers beschränken sich die Ersatzansprüche auf 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden.

5.	 Abweichend von Ziffer 4 haften wir gegenüber dem Personenkreis 
des § 24 AGB-Gesetz, insbesondere Kaufleuten, stets nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und zwar bis zur Höhe des Wa-
renwertes. Sonstige Schadenersatzansprüche wegen Leistungs-
verzug oder Unmöglichkeit sind ausgeschlossen.

§ 6 Zahlung

1.	 Die Rechnung wird über jede Sendung gesondert unter dem 
Datum des Versandtages der Ware erteilt. Vereinbarte Zahlungs-

fristen beginnen mit diesem Tage zu laufen.
2. 	 Der Kaufpreis ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu zahlen.
3.	 Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt nur 

zahlungshalber und bedarf der Zustimmung des Verkäufers, Dis-
kont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer, sofern nichts 
anderes vereinbart wird. Unsere Vertreter sind nicht zum Inkasso 
berechtigt.

4.	 Der Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer, der Kaufmann im Sinne 
	 des Handelsgesetzbuches ist, vom Fälligkeitstage an und vom 

Käufer, der kein Kaufmann ist, ab Verzug Zinsen in Höhe der von 
ihm selbst zu zahlenden Kreditkosten, mindestens aber von 3 
% über dem Diskont- bzw. Basiszinssatz, jeweils zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer, zu berechnen; die Geltendmachung 
weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

5.	 Bei Zahlungsverzug; Scheck- oder Wechselprotest, ist der 
Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse 
auszuführen, alle offenstehenden Rechnungsbeträge sofort fällig 
zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenomme-
ner Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.       

6.	 Die  vertraglichen Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, 
wenn sich eine Mängelrüge in einem gemäß § 459 Abs. 1 Satz 2 
BGB als unerheblich zu bezeichnenden Umfange als berechtigt 
erweist. Im übrigen darf der Käufer im Falle einer fristgerecht 
erhobenen, berechtigten Mängelrüge fehlerhafter Ware im Sinne 
von § 459 Abs. 1 BGB nur den Teil der Kaufsumme vorläufig 
einbehalten, der dem Rechnungsbetrag des ordnungsgemäß 
gerügten Teils der Lieferung entspricht.

7.	 Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, 
als es sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forde-
rungen handelt. 

§ 7 Beschaffenheit, Gewährleistung 

1.	 Offensichtliche Mängel sind in jedem Falle unverzüglich, spä-
testens innerhalb von 5 Werktagen schriftlich zu rügen. Die Frist 
beginnt mit dem Eingang der Ware beim Käufer.

2.	 Nicht offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach ihrer Ent-
deckung, spätestens innerhalb von 5 Werktagen zu rügen. Die 
Untersuchungspflichten nach § 377 HGB bleiben bestehen.

3.	 Ergänzend gilt, daß zugesicherte Eigenschaften im Sinne von 
§ 459 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches als Zusicherung 
ausdrücklich zu kennzeichnen sind.

4.	 Die Ansprüche des Käufers bei fehlerhafter Lieferung beschrän-
ke sich auf das Recht zur Nachbesserung oder Nachlieferung 
fehlerfreier Ware in angemessener Frist. Schlägt diese fehl, so 
bleibt ihm das Recht zur Wandlung oder Minderung: Weiterge-
hende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Auch in 
diesen Fällen ist die Haftung auf den im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses voraussehbaren Schaden begrenzt. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen.

5.	 Reklamationen sind nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich erfol-
gen.

§ 8 Eigentumsvorbehalte

1.	 Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und 
Tilgung aller aus der  Geschäftsverbindung bestehenden For-
derungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand 
noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware Eigentum 
des Verkäufers. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer 
zur Rücknahme der Vorbehaltsware noch Mahnung berechtigt 
und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.

2.	 Wird Vorbehaltsware vom Käufer allein oder zusammen mit 
nicht dem Verkäufer gehörender Ware, veräußert, so tritt der 
Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden 
Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen 
Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt 
die Abtretung an.

3.	 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder 
zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsge-
mäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und 
ermächtigt, daß die Forderungen im Sinne von Abs. 2 auf den 
Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über 
die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungs-
übereignung ist der Käufer nicht berechtigt.

4.	 Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Wider-
rufs zur Einziehung der gemäß Abs. 2 abgetretenen Forderungen. 
Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen 
Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflich-
tungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des 
Verkäufers hat 	 der Käufer die Schuldner der abgetretenen 
Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; 
der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch 
selbst anzuzeigen.

5.	 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehalts-
ware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Käufer den 
Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

6.	 Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Konkur-
ses, eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfah-
rens erlöschen das Recht auf Weiterveräußerung, zur Verwen-
dung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung 
zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- 
oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.

7. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderun-
gen um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer insoweit zu Rücküber-
tragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung 
aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung 
gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen 
Forderungen an den Käufer über.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand   

1.	 Erfüllungsort für die Zahlung des Kaufpreises sowie für die sons-
tigen Leistungen des Käufers ist stets der Ort der gewerblichen 
Niederlassung des Verkäufers.

2.	 Gerichtsstand für Kaufleute ist der Ort der gewerblichen Nieder-
lassung des Verkäufers.

BeGa
der Name steht für Qualität

Als Ansprechpartner für
Gastronomen und Wirte sowie
Architekten, Planungsbüros und
Objekteinr ichter bieten wir  die
passenden Sitzmöbel für  den
Outdoorbereich, Innenräume
und Öffent l iche Anlagen.

Mit  unserer Vie l fa l t  an Tischen, 
Stühlen und Bänken gestal ten
wir  jede Räumlichkeit  indiv iduel l
und den Ansprüchen entsprechend.
Wir bieten die passenden
Model le für  jede Raumgröße,
St i l r ichtung oder Wetter lage.

Für ein perfektes Ergebnis
sorgen dabei  n icht nur die
anspruchsvol len Model le und
hochwert igen Mater ia l ien,
sondern auch unsere jahrelange
Erfahrung.
Bereits sei t  1984 unterstützen
wir  a ls Famil ienunternehmen
unsere Kunden bei  der Planung
von Einr ichtungen, gestal ten und 
l iefern Produkte oder arbeiten
bestehende Objekte auf.
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91710 Gunzenhausen

Tel . :  (09831) 70 78

Fax.:  (09831) 22 17

info@bega-beisser.de
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Unsere Leistungen

Kundenservice
Wenn unsere Kunden bei der Wahl der optimalen Inneneinrichtung 
oder der Anzahl einer Außenbestuhlung eine zweite Meinung benöti-
gen, helfen wir natürlich gerne mit unserer jahrelangen Einrichtungs-
erfahrung weiter. Selbstverständlich führen wir auch direkt vor Ort ein 
ausführliches Gespräch mit unseren Kunden und gehen alle Details 
durch, damit wir gemeinsam die passenden Tische, Stühle oder 
Bänke aus unserem vielfältigen Sortiment für Ihre Gastronomieein-
richtung finden. 
Gerne können Sie sich auch in unseren Ausstellungsräumen umsehen 
und zu neuen Ideen inspirieren lassen.
Mit uns an Ihrer Seite, können Sie auf ein verlässliches, erfahrenes 
Team im Bereich Gastronomieeinrichtungen zählen.

Außenmöblierung
Ob gemütliche Sofas mit Sesseln oder klassische Stühle und Tische, 
mit unseren Möbeln für Outdoorbereiche halten Sie auch den näch-
sten Klimawechsel entspannt durch. 
Gerne sprechen wir mit Ihnen über Möglichkeiten einer Außenbestuh-
lung Ihrer Terrasse oder Ihres Biergartens und informieren Sie über 
aktuelle Kollektionen. Auch in Wellness- oder Badebereichen können 
mit unseren Sonnenliegen und Stühlen entspannen. 
Genießen Sie die warmen Sonnenstrahlen im Sommer oder eiskalte 
Tage im Winter mit Design und Komfort!

Innenraumgestaltung
Sie haben sich ein stimmiges Konzept für die Innenmöblierung über-
legt, finden aber nirgendwo die passenden Möbel? 
Dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse. Aus un-
serer breiten Kollektion an Stühlen, Bänken und Tischen wählen Sie 
zwischen trendigen und modernen oder klassischen und eleganten 
Einrichtungen - ganz nach Ihrem Geschmack. Auch für den rustikalen 
Brauerei- oder Barbesitzer haben wir tolle Vorschläge.
Zusätzlich bieten wir Ihnen an, aus einem vielfältigen Angebot Stoffe 
und Farben für Stühle selbst auszuwählen, damit das fertige Ergebnis 
100%ig Ihren Vorstellungen und Ihrem Konzept entspricht.  Bänke 
und Tische lassen wir für Sie nach Maß fertigen.
Sie erhalten das optimale Spiel aus Formen und Farben, perfekt ab-
gestimmt auf Ihr individuelles Raumkonzept.

Aufpolstern & Aufarbeiten
Wir verleihen Ihrer Gastronomieeinrichtung ein neues Aussehen.
Durch Aufpolstern, Neubeziehen und Aufarbeiten Ihrer Einrichtungs-
möbel wird das Grundkonzept und der Stil eines Raumes nicht verän-
dert. 
Um Ihnen eine lange Lebensdauer versprechen zu können, verwenden 
wir bei den Polsterarbeiten Schaumstoff/Polsterwatte und Bezüge be-
ster Qualität. Handwerkliches Können und jahrelange Erfahrung sind 
Grundvoraussetzung für ein hervorragendes Ergebnis.
Bringen Sie neues Leben in Ihre gebrauchten Möbel!
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